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 Veröffentlicht am 24.04.1986

Norm

MRG §12 Abs3 Ca

Rechtssatz

Vorhandensein eines lebenden Unternehmens des Hauptmieters und dessen Weiterführung durch den Erwerber

liegen vor, wenn es beim Wiedererwerb des Unternehmens und dem anschließenden Weiterverkauf durch den

Hauptmieter zu keiner - jedenfalls meßbaren - Stillegung gekommen ist.
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